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§ 37 VfGG
 VfGG - Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.07.2025

Das Begehren ist in einer Klage zu stellen, die gegen den Bund, gegen ein Land, gegen eine Gemeinde oder gegen

einen Gemeindeverband als beklagte Partei gerichtet wird.

In Kraft seit 01.03.2013 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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